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Vorwort 

Die vor l iegende A r b e i t versucht, m i t M i t t e l n de r Begriffsgeschichte 
und der Anthropologie  das Gewissen  und seine Freiheit  zu verstehen 
u n d zu erk lären. D ie Gewissensfreiheit,  u rsp rüng l i ch a l l e in auf das 
Rel igiöse beschränkt, w i r d i m demokrat ischen Verfassungsstaat v o n 
heute auf i m m e r we i te re Bereiche menschl icher Selbstdars te l lung be-
zogen. D ie Mög l i chke i ten u n d Grenzen dieser Säkularisierung  der  Ge-
wissensfreiheit  zu zeigen, w i l l diese Schr i f t  un ternehmen. I h r An l i egen 
ist e in rechtstheoretisches.  Rechtsdogmatische Aus füh rungen d ienen n u r 
der Veranschaul ichung. 

D a n k e n d möchte ich me iner vers torbenen Lehrer , der Professoren 
Alfred  Verdross, René Marcie  u n d limar Tammelo,  gedenken. 

Un iv . -P ro f .  D D r . Friedrich  Koja  danke ich f ü r die Un te rs tü t zung me i -
ner A r b e i t m i t Ra t u n d Tat . K r i t i k u n d A n r e g u n g habe ich v o n U n i v . -
Prof .  D r . Hans-Ulrich  Evers,  Un iv . -Pro f .  D r . Wolfgang  Waldstein  u n d 
Un iv . -P ro f .  D r . Wilhelm  J. Revers  empfangen. Ich danke aber auch em. 
Un iv . -Pro f .  Dr . Carl  Holböck  u n d der S t i f tungs- u n d Förderungsgesel l -
schaft der Par is Lod ron -Un i ve rs i t ä t Sa lzburg f ü r die Übernahme eines 
Druckkostenbei t rages. 

D a n k schulde ich auch F r a u D r . Dorothea  Mayer-Maly,  d ie m i t v i e l 
Umsicht das M a n u s k r i p t ers te l l t hat . H e r r n M in i s te r i a l ra t a. D. Senator 
E. h. Prof .  D r . Johannes Broermann  b i n ich f ü r sein großes Entgegen-
k o m m e n be i der A u f n a h m e dieser Schr i f t  i n sein Ver lagsprog ramm zu 
D a n k verpf l ichtet . 

Salzburg, i m März 1983 
Erhard Mock 
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Einleitung 

I . Das Gewissen — ein „unjuristisches Ding"? 

I n einer Zeit des möglichen Dissens in allen Bereichen des Normati-
ven scheint das individuelle Gewissen  die einzige sichere Bastion zu 
sein. So sehr die Ansichten über die wahre Lebenspraxis divergieren, 
so sehr w i l l niemand gewissenlos sein. Die gegen das Gewissen vorge-
tragenen Argumente, etwa das der Manipulierbarkeit, bedeuten nicht 
mehr und nicht weniger, als daß die Möglichkeit des Irrtums auch im 
Praktischen besteht. 

Die Jurisprudenz, auch die Rechtsphilosophie, stellen die Frage nach 
dem Gewissen ungern. Hans Ryffel  kennzeichnete diesen Umstand mi t 
der Bemerkung, das Gewissen sei ein „ un juristisches Ding"1 . Dies 
w i rd verständlich, konfrontiert  man das auf das äußere Verhalten be-
schränkte Recht mi t der Innerlichkeit des Gewissens. Das Gewissen und 
dessen Freiheit liegen der rechtsstaatlichen Demokratie historisch  und 
systematisch  zugrunde. Denn einerseits stellt die im Namen des Ge-
wissens geforderte  Religionsfreiheit  eines der ersten Grundrechte dar, 
wie andererseits jede Ordnung ohne die Zustimmung des Gewissens 
der einzelnen keinen Bestand haben kann. 

Die Thesen einiger Autoren, es handle sich bei dem in Rechtsnormen 
vorkommenden Terminus „Gewissen" um einen „außerrechtlichen", 
von der staatlichen Rechtsordnung „vorausgesetzten" Begriff,  war eine 
der Anregungen, den Bezügen von Recht und Gewissen nachzugehen2. 
Freilich w i rd man diese Feststellungen nicht so verstehen, daß es sich 
beim Terminus Gewissen um einen Fremdkörper in Rechtsnormen 
handle — scheint er doch regelmäßig zumindest bei der Verheißung 
des Grundrechtes der Gewissensfreiheit  auf. Solche Feststellungen 
zeugen vielmehr von der Unsicherheit, die angesichts der vielfältigen 
und entgegengesetzten Ansichten, was man etwa unter Gewissen in 
philosophischer, theologischer, weltanschaulicher oder ideologischer 
Sicht zu verstehen habe, herrscht. Die These vom Gewissen als „un-
juristischem Ding" braucht daher nicht wunder zu nehmen. Sie legt 

1 Ryffel,  Das Naturrecht, 1944, S. 59. 
2 Gampl,  österreichisches Staatskirchenrecht, 1971, S. 90; Ermacora,  Hand-

buch der Grundfreiheiten  und der Menschenrechte, 1963, S. 358. 
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gleichzeitig die Vermutung nahe, daß die Rechtswissenschaft sich noch 
zu wenig mit dem Phänomen des Gewissens beschäftigt hat. Kann aber 
die Rechtswissenschaft in einer Zeit, da die Berufung auf das Gewissen 
fast inflationäre Züge angenommen hat, weiterhin auf diese Ausein-
andersetzung verzichten? 

I I . Begriffsgeschichte  und Anthropologie als Wege des Verstehens 

Was aber ist das Gewissen? Was bedeutet seine grundrechtlich garan-
tierte Freiheit, die ihres religiösen Bezugs fast völ l ig entkleidet, aber in 
ihren neuen Umrissen noch nicht völ l ig bestimmt ist? Die Verweise auf 
Voraussetzungen und Außerrechtliches zwingen eine rechtswissenschaft-
liche Arbeit, von den Fragen juristischer Auslegung in das Gebiet der 
allgemeinen  Hermeneutik  zu wechseln. Dies wiederum zwingt zu An-
gaben des eigenen Standpunktes, was im folgenden versucht werden 
soll. Das Ziel dieser Arbeit ist ein rechtstheoretisches. Es sollen zuerst 
die Bezüge der im Gewissen erlebten und vollzogenen individuellen 
Normativität  mi t der übergreifenden  Normativität  des Rechts darge-
stellt und erklärt werden. Die Bedeutung des Gewissens und seiner 
Freiheit für die Normativität  im demokratischen  Verfassungsstaat  auf-
zuweisen, ist das zweite  Anliegen der vorgelegten Bemühungen. Dem 
Grundrecht der Gewissensfreiheit,  das ja in seinem Normbereich weni-
ger anschaulich ist, sollen dadurch Aspekte seiner Interpretation und 
Konkretisierung gegeben werden. 

Das, was Gewissen und Gewissensfreiheit  i n diesem Zusammen-
hang bedeuten, w i l l diese Arbeit durch das Aufdecken des „Über-
lieferungszusammenhanges"  und der darin eingeschlossenen „Wir-
kungsgeschichte"  darlegen und verstehen3. Dieses Bemühen erfolgt 
vornehmlich begriffsgeschichtlich  und anthropologisch.  Dabei sucht die 
Begriffsgeschichte  den Vergleich in der historischen Dimension, die 
philosophisch angesetzte Anthropologie vermittelt das Wissen über den 
Menschen aus dem Fundus der heutigen Human- und Sozialwissen-
schaften. Diese Disziplinen haben den Menschen als handelndes  Wesen 
zum gemeinsamen Forschungsgegenstand4. Handeln ohne Sollen ist für 

3 Gadamer,  Wahrheit und Methode, Grundzüge einer philosophischen Her-
meneutik, 81972, S. 3Ö5 f.; Hufnagel,  Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 
1976, S. 57 ff.;  Larenz,  Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 41979, S. 181 ff.; 
Betti,  Teoria generale della interpretazione, 1955, deutsch: Allgemeine Aus-
legungslehre als Methodik der Geisteswissenschaften, 1967; Mayer-Maly, 
Hermeneutik und Evidenz im Recht, in : Hermeneutik als Weg heutiger Wis-
senschaft, 1971, S. 127 ff.;  Diemer,  Elementarkurs Philosophie, Hermeneutik, 
1977, S. 233 f. 

4 Rothacker,  Philosophische Anthropologie, 21966; Diemer,  Elementarkurs 
Philosophie, Philosophische Anthropologie, 1978; Coing,  Die juristischen Aus-



Einleitung 

den Menschen aber unmöglich. Diese Disziplinen helfen somit, wenn 
man ihre Ergebnisse philosophisch integriert, die ganze Tiefe und 
Breite menschlicher Normativität zu erschließen. 

I I I . Das Problem der Gewissensfreiheit 

So sehr Gewissen und Gewissensfreiheit  in ihren Inhalten von der 
menschlichen Selbstdeutung abhängen, so sehr steht es zweifellos fest, 
daß es Gewissensphänomene gibt. Dies zeigt der mögliche Konf l ik t des 
auf sich gestellten Individuums mi t sozial wirksamen Normen, zu wel-
chen auch die Rechtsnormen zählen. Dieser Konf l ikt verweist auf ein 
Fundamentalproblem der menschlichen Existenz. René Marcie  bezeich-
net dies prägnant als Konf l ik t zwischen „Gewissensnorm" und „Ge-
meinschaftsnorm". Die „Gewissensnorm" erfährt  der einzelne subjektiv. 
Sie mag die kul turel l vermittelten Normen bestätigen — und tut dies 
auch in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle. Sie mag aber auch die 
Normen und die hinter diesen stehenden Überzeugungen und Wertur-
teile ablehnen. „Gemeinschaftsnorm" in diesem Zusammenhang ist die 
Norm, die objektiviert die Ordnung des politischen Gemeinwesens ge-
staltet und mit Zwang, sei er direkt oder indirekt, regelmäßig, d. h. im 
großen und ganzen wirksam, das von ihr geforderte  Verhalten herbei-
führt.  Der Konf l ik t „Gewissensnorm": „Gemeinschaftsnorm" stellt so-
mi t den zentralen Bereich des Problems der Gewissensfreiheit  dar5. 
I n diesem Konf l ik t bedroht die „Gewissensnorm" die Gemeinschaft, 
ebenso wie die „Gemeinschaftsnorm" das Individuum zu zerstören 
droht. Die Vielschichtigkeit eines solchen Konfl ikts zeigt eindrucksvoll 
der Tod des Sokrates6. 

Unterzieht man Probleme einer Rechtsordnung einer Betrachtung in 
einem derart umfassenden Zusammenhang, muß man sich dessen be-
wußt sein, welche herrschenden Maximen man überschreitet. Diese 
Maximen haben ja nicht zuletzt darin ihre Aufgabe, den Begriindungs-
Zusammenhang  im Hinblick auf die zu fällenden Entscheidungen einzu-
grenzen. Im besonderen gi l t dies von der sogenannten „Klarheits-
regel". In der Feststellung, daß ein Rechtstext Klarheit gebe, liegt 
nämlich nichts anderes, als die Berufung auf eine durch differenzierte 
Gesetzgebung, Entscheidungspraxis und zu juristischer Begrifflichkeit 
führender  Dogmatik bewirkte und vermittelte Evidenz. Der österreichi-

legungsmethoden und die Lehren der allgemeinen Hermeneutik, 1959, S. 
13 ff.;  Hruschka,  Das Verstehen von Rechtstexten, 1972, S. 10 ff.  und S. 56 ff. 

5 W D S t R L 28 (1970), S. 114 f.; Al lgemein zur Sache der Gewissensfreiheit: 
Taramelo u. a.f  Conscience — A Symposium of the Austral ian Society of 
Legal Philosophy, ÖZÖR 26 (1975), S. 197 ff. 

6 Vgl. Gigon,  Sokrates, 1947, S. 163 ff. 


